
VERORDNUNG (EG) Nr. 552/2008 DER KOMMISSION

vom 17. Juni 2008

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2430/1999, (EG) Nr. 2380/2001 und (EG) Nr. 1289/2004
hinsichtlich der Zulassungsbedingungen für bestimmte Zusatzstoffe zur Verwendung in der

Tierernährung

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über
Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (1), insbeson-
dere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Alpharma (Belgium) BVBA hat gemäß Artikel 13 Absatz
3 der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 einen Antrag auf
eine Namensänderung des Zulassungsinhabers hinsicht-
lich der Verordnungen (EG) Nr. 2430/1999 (2), (EG) Nr.
2380/2001 (3) und (EG) Nr. 1289/2004 (4) der Kommis-
sion gestellt. Mit diesen Verordnungen wird die Verwen-
dung bestimmter Zusatzstoffe zugelassen. Die Zulassun-
gen sind an die Zulassungsinhaber gebunden.

(2) Inhaber der Zulassung für die in Anhang I der Verord-
nung (EG) Nr. 2430/1999 aufgeführten Zusatzstoffe Ro-
benidin-Hydrochlorid 66 g/kg (Cycostat 66 G) und Ma-
duramicin-Ammonium-Alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) ist
Roche Vitamins Europe Ltd.

(3) Inhaber der Zulassung für den im Anhang der Verord-
nung (EG) Nr. 2380/2001 aufgeführten Zusatzstoff Ma-
duramicin-Ammonium-Alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) und
den im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004
aufgeführten Zusatzstoff Decoquinat 60,6 g/kg (Deccox)
ist Alpharma AS.

(4) Der Antragsteller macht geltend, dass Alpharma (Bel-
gium) BVBA Rechtsnachfolger der Inhaber der in den

Erwägungsgründen 2 und 3 genannten Zulassungen sei.
Zusammen mit dem Antrag hat Alpharma (Belgium)
BVBA entsprechende Unterlagen, aus denen hervorgeht,
dass die Vermarktungsrechte für die fraglichen Zusatz-
stoffe auf Alpharma (Belgium) BVBA übertragen wurden,
sowie ergänzende unterstützende Unterlagen der ur-
sprünglich in den Zulassungen benannten Zulassungsin-
haber eingereicht.

(5) Die vorgeschlagene Änderung der Zulassungsbedingun-
gen ist rein administrativer Natur und erfordert keine
Neubewertung der betreffenden Zusatzstoffe. Die Europä-
ische Behörde für Lebensmittelsicherheit wurde über den
Antrag informiert.

(6) Um dem Antragsteller die Wahrnehmung seiner Ver-
marktungsrechte unter dem Namen Alpharma (Belgium)
BVBA zu ermöglichen, bedarf es einer Änderung der
Zulassungsbedingungen.

(7) Die Verordnungen (EG) Nr. 2430/1999, (EG) Nr.
2380/2001 und (EG) Nr. 1289/2004 sollten daher ent-
sprechend geändert werden.

(8) Es ist ein Übergangszeitraum vorzusehen, während des-
sen die vorhandenen Bestände aufgebraucht werden kön-
nen.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999 wird
bei den Einträgen für E 758 und E 770 in Spalte 2 „Roche
Vitamins Europe Ltd“ durch „Alpharma (Belgium) BVBA“ ersetzt.

(2) Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2380/2001 wird
beim Eintrag für E 770 in Spalte 2 „Alpharma AS“ durch „Al-
pharma (Belgium) BVBA“ ersetzt.
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(3) Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 wird beim Eintrag für E 756 in Spalte 2 „Alpharma
AS“ durch „Alpharma (Belgium) BVBA“ ersetzt.

Artikel 2

Vorhandene Bestände, die den vor Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Bestimmungen genügen,
dürfen weiterhin in Verkehr gebracht und bis zum 30. September 2008 verwendet werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 17. Juni 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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